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Online-Seminar: Rechtliche Regelungen und Wege zur 

Handlungssicherheit in der Ganztagsschule und im PfdN

 Das Seminar behandelt Vorgaben und Fragen zu 
Gestaltung und Handlungsmöglichkeiten im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Ganztagskonzepten. Die Anforderungen an Schule und 
Lehrpersonen in der täglichen Praxis werden thematisiert –

insbesondere auch in Bezug zur GTS-Richtlinie. 
Schulentwicklungs- und Kooperationsformen sowie damit 
zusammenhängende Rechts- und Organisationsfragen 

(z.B. Honorar- und Dienstleistungsverträge) werden erörtert.
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Online-Seminar: Rechtliche Regelungen und Wege zur 
Handlungssicherheit in der Ganztagsschule und im PfdN

Inhaltliche Gliederung:

 Rechtsgrundlagen (HSchG; GTS-Richtlinie; Qualitätsrahmen)

 Profile des Ganztags (auch PfdN)

 Kooperationsformen und außerschulische Partner

 Schulische Veranstaltung: Aufsicht / Versicherung / Anrechnung 

 Lehrkräftezuweisung: Personal- und Stellenbewirtschaftung 

 Trägerkonzepte: Mittel statt Stelle / Mitarbeit außerschulisches Personal

 Tätigkeitsgrundlagen: Honorarverträge/ Werk- bzw. Arbeitsverträge / 
Dienstleistungsverträge  

 Verwendungsnachweis und Sachbericht

 Anhang: Rechtsquellen und Hinweise
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Öffnung von Schule (HSchG § 16)
 

  

 Hessisches Kultusministerium 
 
URL: http://verwaltung.hessen.de/irj/HKM_Internet 
Diesen Artikel finden Sie unter: Schule > Ganztagsschulen > Begriffe - Konzept 

Öffnung von Schulen 

Alle Schulen bei uns in Hessen sind verpflichtet, sich ihrem Umfeld zu öffnen. 

Dies ist gesetzlicher Auftrag. Das geschieht meist durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen wie 
Sportvereinen und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie 
lokalen und regionalen Betrieben. 

Die Schulen schließen mit den jeweiligen außerschulischen Partnern Verträge über Art und Inhalt dieser 
Kooperationen ab. Die Mitarbeit von Eltern und anderen geeigneten Personen im Unterricht und besonderen 
Angeboten der Schulen ist möglich. 

Handlungsfelder für derartige Kooperationen im Rahmen der "Öffnung von Schule" sind insbesondere 

 im Bereich des Pflichtunterrichts die Aufnahme lebensnaher Themen und handlungsorientierter Methoden; 

 die Mitwirkung außerschulischer Personen in der Schule; 

 die Verlagerung von Unterricht zu außerschulischen Lernorten hin; 

 Wahl- oder Zusatzangebote in Kooperation mit außerschulischen Personen und Institutionen; 

 gemeinsame Bildungsangebote an unterschiedliche Gruppen im Gemeinwesen (Schule als 
Begegnungsstätte); 

 Aufbau einer breiten, über die Schule hinausreichenden Kooperation in der Gemeinde (z.B. mit Jugendarbeit, 
Jugendhilfe, Gemeindekultur, soziale Dienste). 

 
 
© 2013 Hessisches Kultusministerium . Luisenplatz 10 . 65185 Wiesbaden 
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Nr. 1_Folie 4+5_HSchG_Schulgesetz_Stand_18-03-2021.pdf
lesefassung_schulgesetz_mit_inhaltsverzeichnis_stand_30-6-17_nicht_amtliche_lesefassung_0.pdf
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§_15_HSchG_Betreuungsangebote_Ganztagsangebote_und_Ganztag..._06.09.2017_18-31-30.pdf


Kooperation im Qualitätsrahmen Ganztag:

Qualitaetsrahmen_fuer_GTS-Profile_zur_GTS-RL_gueltig_ab_01.06.2018pdf

 • Eine Öffnung der Schule gegenüber Kooperationspartnern im Stadtteil und 
anderen außerschulischen Lernorten ist vorhanden. 

 • Kooperationsstrukturen zwischen Lehrkräften (z. B. Jahrgangsteams, Fachteams) 
sind vorhanden.

 • Die Öffnung von Schule ist konzeptioneller Bestandteil des Schulprogramms. 

 • Lehrkräfte arbeiten mit dem Ganztagspersonal an gemeinsamen Ganztags-
Projekten. 

 • Regelmäßige Feedback-Gespräche mit den Kooperationspartnern, auch im 
Hinblick auf gemeinsame pädagogische Zielsetzungen / feste Ansprechpartner auf 
beiden Seiten sind eingerichtet. 

 • Feste Strukturen einer regelmäßigen Kooperation mit mehreren Partnern existieren. 

 • Jahrgangsteams und /oder jahrgangsübergreifende Teams arbeiten an 
Ganztagsprojekten. 

 • Kooperationsbeziehungen werden exemplarisch evaluiert. 

 • Mitarbeit in kommunalen Bildungs- und sozialen Netzwerken findet statt. 

 • Kooperationsverträge mit den Partnern der Schule sind geschlossen. 

 • Die Kooperation der Lehrkräfteteams mit dem Ganztagspersonal ist strukturell 
verankert. 
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Nr. 2_Folie 6_GTS-Qualitätsrahmen zur Richtlinie 2018.pdf


Mitarbeit von Eltern und anderen Personen

 § 7 VOBGM - Verordnung i.d.F. vom 18.03.2021

 (1) 1Die Mitarbeit der Eltern und anderer Personen nach § 16 Abs. 4 des Hessischen Schulgesetzes 
ist ein Beitrag zur Verwirklichung des gemeinsamen Erziehungsauftrags von Eltern und Schule und 
dient der Öffnung der Schule auf die Lebenswirklichkeit hin. 2Mit dem Einverständnis der 
unterrichtenden Lehrerin oder des unterrichtenden Lehrers und mit Zustimmung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters können im Rahmen der von der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7 des 
Hessischen Schulgesetzes festgelegten Grundsätze Eltern und andere Personen, die sich freiwillig 
hierzu bereit finden, im Unterricht und bei besonderen schulischen Veranstaltungen zeitlich 
begrenzt und die Lehrkraft unterstützend mitwirken.

 (2) Formen der Mitarbeit sind insbesondere:

 Arbeit mit Lerngruppen in einzelnen Phasen des Unterrichts, Unterstützung von Lehrerinnen und 
Lehrern bei der Vorbereitung und Durchführung besonderer Lernvorhaben, zum Beispiel im 
Rahmen projektorientierten Arbeitens, Betreuung von Neigungsgruppen, Mitwirkung bei 
Lernvorhaben an außerschulischen Lernorten, bei Schulwanderungen sowie bei Festen und Feiern 
in der Schule. 

 ( (4) 1Mit der Zustimmung zur Mitarbeit wird kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis begründet. 2Es 
besteht kein Anspruch auf Vergütung oder Auslagenersatz. 3Die Anweisungen der Lehrkraft sind 
für mitarbeitende Eltern oder andere Personen verbindlich. 4Sie sind zur Verschwiegenheit über 
die ihnen im Rahmen dieser Tätigkeit bekannt werdenden Angelegenheiten verpflichtet. 
5Mitarbeitende Personen genießen im Rahmen ihrer Tätigkeiten nach dieser Verordnung 
Unfallversicherungsschutz durch das Land Hessen und sind in Haftungsfällen nach den 
Grundsätzen der Amtshaftung, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, von der persönlichen 
Haftung befreit. 

 (5) Den Eltern und anderen Personen sind vor Beginn der Mitarbeit die von der Schulkonferenz 
festgelegten Grundsätze mitzuteilen. 
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Nr. 4_Folie 7_VOBGM_Bildungsgaenge_Grundstufe_Mittelstufe-Verordnung_Stand 18.03.2021.pdf


Aufsichtspersonen

 § 2 AufsVO – VO über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler i.d.F. 18.03.2021

 (1) 1Lehrkräfte, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, soweit sie selbständig Unterricht 
erteilen, sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie schulfremde 
Personen, die schulische Veranstaltungen durchführen, sind zur Aufsicht verpflichtet. 

 (2) 1Für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufsichtsführung ist die 
Schulleiterin oder der Schulleiter verantwortlich. 2Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
stellt nach den von der Gesamtkonferenz beschlossenen Grundsätzen ( § 133 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 14 des Schulgesetzes ) die Aufsichtspläne auf. 4Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter ist zur Gewährleistung der Aufsicht auch gegenüber den Beschäftigten 
Dritter weisungsbefugt, wenn sie schulische Veranstaltungen durchführen, soweit der 
Arbeitgeber oder Dienstherr dieser Beschäftigten im Rahmen seiner originären oder 
vertraglich übernommenen Aufgaben im Rahmen einer abgestimmten 
pädagogischen Konzeption mit der Schule zusammenarbeitet. 

 3) 1Die zur Aufsicht verpflichteten Personen können andere Personen (Hilfskräfte) zur 
Mithilfe heranziehen, insbesondere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Praktikanten, 
Hospitanten und zuverlässige Schülerinnen und Schüler. 2Die Verantwortung der zur 
Aufsicht verpflichteten Personen für die Aufsichtsführung bleibt unberührt. 3Bei der 
Auswahl und Anleitung der Hilfskräfte ist die erforderliche Sorgfalt, bei der 
Heranziehung von Schülerinnen und Schülern außerdem deren Reifegrad zu 
beachten. … 6Die Bestellung ist aktenkundig zu machen. …

(Auszüge aus der VO)
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Nr. 5_Folie 8_AufsVO_Aufsichtsverordnung-Gesamtvorschrift_Stand 18.03.2021.pdf


Versicherungsschutz bei Schulveranstaltungen
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Nr. 6.1_Folie 9_UKH_Fragen.pdf
Nr. 6.2_Folie 9_Schulveranstaltung-Versicherugsschutz_UKH-Unfallkasse Hessen.pdf


Lehrpersonen im Ganztag

 § 8a PflStVO –_Pflichtstundenverordnung_01.08.2017.pdf 

 (1) 1Auf die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte werden diejenigen Tätigkeiten 
im Rahmen eines Ganztagsangebotes angerechnet, die sie inhaltlich vor-
oder nachbereiten müssen. 2Dazu zählen insbesondere Förderangebote, 
qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Arbeitsgemeinschaften. 3Die Lehrkräfte 
und das weitere pädagogisch tätige Personal sind verpflichtet, sie in der 
üblichen Form zu dokumentieren.

 (2) Andere pädagogische Tätigkeiten im Rahmen eines 
Ganztagsangebotes gelten als betreuende Aufsicht; diese wird zur Hälfte 
auf die Pflichtstunden der Lehrkraft angerechnet und muss inhaltlich nicht 
dokumentiert werden.

 (3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Schulen mit Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung.
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Nr. 7_Folie 10_PflStdV_Pflichtstundenverordnung_Gesamtvorschrift i.d.F. 19-05-2017.pdf


Personal- und Stellenbewirtschaftung
(Auszüge aus „Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen“ vom 13.04.2018)
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Nr. 3_Folie 6+11__HKM-Richtlinie Ganztag 2018 vom 13-04-2018.pdf
Richtlinie_gts-rl_gueltig_ab_01-11-2011.pdf
gta_besondere_nebenbestimmungen_land_2016-17.pdf
2011_HKM_Broschuere_Ganztaegig_arbeitende_Schulen.pdf


Vertragsabschlüsse: freie Mitarbeit - Honorarvertrag / Arbeitsvertrag /
Werkvertrag (vgl. HKM-Merkblatt vom 10.05.2019)
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Nr. 8_Folie 12_HKM_Merkblatt_Arbeitsrecht_Vertraege_10-05-2019.pdf


Handreichung zum Abschluss von Dienstleistungsverträgen (Einführung ab Schuljahr 2014/15)

Anmerkung: Die Vorgaben des Kultusministeriums zu DL-Verträgen gelten dem Grunde nach für die Möglichkeiten 
im Rahmen des KSB/GSB (Sonstige Landesaufgaben). Sie dienen hier als Mustervorlage für Verträge in Bezug auf 

die Verwendung der Ganztagsmittel, wobei die Verträge im Namen des Schulträgers bzw. des Trägervereins 
abgeschlossen werden müssen. Vertragspartner wird der Schulträger oder gegebenenfalls der Trägerverein, nicht 

aber die Schule, bzw. der oder die Schulleiter/-in. (vgl. HKM-Hinweise für die Beschäftigung von Einzelpersonen)
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Nr. 11_Folie 13_Handreichung_Dienstleistungsverträge_Lehrkräfteakademie_27-01-2014.pdf
Handreichung Dienstleistungsverträge.pdf


Mustervorlage Dienstleistungsvertrag (z.B. für GTS-Angebote)
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Nr. 12_Folie 14_Muster Dienstleistungsvertrag - natürliche Person_Stand 27.01.2014_geschütze Version.pdf
../Folie 16_1-Muster Dienstleistungsvertrag - natürliche Person_Stand 27.01.2014_geschütze Version.pdf
../Folie 16_2-Muster_FöV_Honorarvertrag mit Verein (ohne rechtl. Prüfung aufgenommen)).pdf


Verwendungsnachweispflicht und Sachbericht15

Nr. 14_Folie 15_Ganztagsprogrammformular_fuer_den_Einzelverwendungsnachweis_vom_Massnahmentraeger_auszufuellen.pdf
Nr. 15_Folie 15_Sachberichtsformular_aktuell_ vgl. Website HKM (2).pdf


Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

 Ihre Fragen und meine Erläuterungen

 Kontakt: zammert@t-online.de
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